
Nepp  im  Netz:  Zwei  Mal
verkauft  –  kein  Mal
verschickt
von Andreas Milk
Lukas T. (27, Name geändert) ist gelernter Verkäufer. Im März
vorigen Jahres bot er über eine Internetplattform ein iPhone
14 Pro zum Kauf an – und zwar gleich zwei Mal, für jeweils 650
Euro. Zwei Männer überwiesen das Geld auf T.s Konto bei der
Sparkasse  Bergkamen-Bönen.  Verschickt  hat  T.  das  Handy
allerdings nicht ein Mal, nicht zwei Mal, sondern kein Mal –
und womöglich hatte er ein solches Gerät auch nie besessen.
Wegen Betrugs saß er jetzt vor dem Kamener Strafrichter.
Und da wirkte der junge Mann zurückhaltend, ja schüchtern und
so gar nicht wie jemand, der skrupellos Leute abzockt. „Ich
hab‘  immer  alles  in  mich  rein  gefressen“,  sagt  er.  Seine
Spielsucht  habe  ihn  zu  dem  iPhone-Nepp  getrieben.  Etwas
planlos wirkt, dass er in einem der beiden Fälle immerhin
einen leeren Karton verschickte und dem Kunden später 30 Euro
zurück  überwies.  In  dem  anderen  Fall  geschah  nichts
dergleichen. Ob es sich bei den Geschädigten um wohlhabende
Leute handelte oder um Menschen, denen 650 Euro richtig weh
tun, ist offen.

Ein  heikler  Punkt  im  Prozess:  T.s  Vorgeschichte.  Derzeit
verbüßt er eine Haftstrafe von einem Jahr und sieben Monaten
wegen  früherer  Delikte.  Ursprünglich  hatte  es  bloß  eine
Bewährungsstrafe dafür gegeben. Aber T. bekam die Erfüllung
von Auflagen nicht auf die Reihe; unter anderem vergaß er, dem
Gericht einen Wohnungswechsel mitzuteilen.

Seine Spielsucht will er mit einer Verhaltenstherapie angehen.
Positiv auch: Seine Eltern – im Gerichtssaal mit dabei – geben
ihm Rückhalt. Allerdings gab es nun trotzdem für den iPhone-
Betrug nochmal eine Haftstrafe: sieben Monate.
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T. hat Chancen auf offenen Vollzug. Das würde eine berufliche
Tätigkeit  ermöglichen.  Seine  bisherigen  Knast-Erfahrungen
haben ihn nicht unbeeindruckt gelassen – zum Beispiel in Werl,
wo er, wie sein Verteidiger erzählte, Mördern begegnet sei. Er
selbst bietet nach Auffassung des Kamener Richters nicht „das
typische  Bild  eines  Straftäters“.  Unter  Tränen  hatte  T.
erklärt, seine Betrugstaten täten ihm leid.

 


